
Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die
Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker

(Heilberufsgesetz - HeilBerG)

in der Fassung vom 15. April 2005 (Brem.GBl. S. 149),
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Oktober 2005 (Brem.GBl. S. 547)

und durch Gesetz vom 28. März 2006 (Brem.GBl. S. 150)

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

I. Abschnitt
Die Kammern

§ 1

(1) Im Lande Bremen bestehen als Berufsvertretungen der Ärzte, Zahnärzte, Psychologischen
Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychothera- peuten, Tierärzte und Apotheker

1. die Ärztekammer Bremen,
2. die Zahnärztekammer Bremen,
3. die Psychotherapeutenkammer Bremen,
4. die Tierärztekammer Bremen,
5. die Apothekerkammer Bremen.

(2) Die Kammern sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und führen ein Dienstsiegel mit dem
mittleren bremischen Wappen. Sie haben ihren Sitz in Bremen.

(3) Beim Erlass von Satzungen und der Wahrnehmung ihrer sonstigen Aufgaben haben die
Kammern das Interesse des Gemeinwohls im Rahmen des öffentlichen Gesundheitswesens zu
beachten.

§ 2

(1) Den Kammern gehören alle Ärzte, Zahnärzte sowie staatlich anerkannte
Dentisten, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten,
Tierärzte und Apotheker an, die im Lande Bremen diese Berufe ausüben, und zwar

a) der Ärztekammer:
Ärzte und Personen, welche die ärztliche Prüfung bestanden haben, aber noch nicht als Arzt
approbiert sind,

b) der Zahnärztekammer:
Zahnärzte und Personen, welche die zahnärztliche Prüfung bestanden haben, aber noch nicht
als Zahnarzt approbiert sind, sowie die staatlich anerkannten Dentisten,

c) der Psychotherapeutenkammer:
Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten sowie
Personen, welche die Prüfung zum Psychologischen Psychotherapeuten und zum Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten bestanden haben, aber noch nicht als Psychologischer
Psychotherapeut oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut approbiert sind. Personen,
die sich in der praktischen Ausbildung nach der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
Psychologische Psychotherapeuten oder der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten befinden, steht der freiwillige Beitritt offen,

d) der Tierärztekammer:
Tierärzte und Personen, welche die tierärztliche Prüfung bestanden haben, aber noch nicht
als Tierarzt approbiert sind,



e) der Apothekerkammer:
Apotheker und Personen, welche die pharmazeutische Prüfung bestanden haben, aber noch
nicht als Apotheker approbiert sind. Personen, die sich in der praktischen pharmazeutischen
Ausbildung nach der Approbationsordnung für Apotheker befinden, steht der freiwillige Beitritt
offen.

Die in Satz 1 genannten Berufsangehörigen, die ihren Beruf nicht ausüben, gehören der jeweiligen
Kammer an, wenn sie ihren Wohnsitz in Bremen haben, sofern sie nicht wegen Berufsunfähigkeit
oder aus Altersgründen ihren Beruf dauerhaft nicht mehr ausüben.

(2) Kammerangehörigen, die ihren Beruf vorübergehend außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ausüben, steht der freiwillige Beitritt unmittelbar im Anschluss an die Mitgliedschaft nach Absatz 1
offen. Berufsangehörige, die ihren Wohnsitz im Lande Bremen haben und nicht nach Absatz 1 Satz 2
Mitglied der jeweiligen Kammer sind, steht der freiwillige Beitritt offen. Kammerangehörigen, die ihren
Beruf nicht mehr ausüben, steht abweichend von Satz 2 der freiwillige Beitritt unmittelbar im
Anschluss an die Mitgliedschaft nach Absatz 1 offen, wenn sie ihren Wohnsitz nicht im Lande
Bremen haben.

(3) Berufsangehörige, die in einem anderen Lande einer öffentlichen Berufsvertretung im Sinne des
§ 1 angehören, können auf Antrag durch den Vorstand von der Zugehörigkeit zur Kammer befreit
werden.

§ 3

Die Kammern können Bezirksstellen errichten. Das Nähere regeln die Satzungen.

§ 4

(1) Die Kammern geben sich Satzungen.

(2) Die Satzungen müssen im Rahmen dieses Gesetzes Bestimmungen enthalten über:

1. die Einberufung, Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung der Organe der
Kammern,

2. die Wahl des Vorstands,
3. die Vertretung des Präsidenten,
4. Verlust der Mitgliedschaft in der Delegiertenversammlung und Kammerver-

sammlung,
5. die Form der Bekanntmachungen,
6. die Gewährung von Entschädigungen an die Mitglieder der Delegiertenver-

sammlung und des Vorstandes,
7. die Beitragsregelung und, bei einkommensabhängiger Berechnung des Beitrags,

die für die Berechnung des Beitrags erforderlichen Nachweise,
8. das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen,
9. das Verfahren bei Satzungsänderungen.

§ 5

(1) Jeder Kammerangehörige hat innerhalb eines Monats den Beginn seiner Berufstätigkeit im Lande
Bremen bei der zuständigen Kammer unter Vorlage seiner Approbationsnachweise anzuzeigen. Er
hat auch die Beendigung seiner Berufstätigkeit mitzuteilen. Die Kammerangehörigen haben
schriftliche Anfragen der Kammer im Rahmen der Berufsaufsicht innerhalb der gesetzten Frist zu
beantworten sowie Ladungen der Kammer Folge zu leisten.

(2) Die Kammern führen Verzeichnisse der Kammerangehörigen. Die Kammerangehörigen sind
verpflichtet, dazu folgende Angaben zu machen:

1. Familien-, Vor- und Geburtsname, Geschlecht,
2. Geburtsdaten,
3. Anschriften der Wohnung sowie der beruflichen Niederlassung oder des Dienst-

und Beschäftigungsortes,



4. akademische Grade, Berufs- oder Dienstbezeichnung,
5. Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und Heimatstaat,
6. Datum und ausstellende Behörde der Approbation oder Berufserlaubnis; bei der

Berufserlaubnis sind die Daten des Beginns und des Ablaufs der Erlaubnis
anzugeben,

7. Datum und ausstellende Kammer der Anerkennung von Weiterbildungsbezeichnungen,
8. Angaben zur Berufsausbildung und zur bisherigen praktischen Tätigkeit,
9. Gebiet und Teilgebiet, in dem die Berufstätigkeit ausgeübt wird,
10. Arbeitgeber oder Niederlassung in selbständiger Tätigkeit,
11. Erklärung über einen ausreichenden Deckungsschutz aus bestehender

Berufshaftpflichtversicherung nach § 28 Nr. 4.

Änderungen sind der Kammer unverzüglich mitzuteilen, soweit sie dieser nicht aus der Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben bekannt sind.

(3) Bei schuldhafter Nichterfüllung der sich aus Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 und 3 ergebenden
Pflichten kann der Vorstand der Kammer gegen Kammerangehörige ein Zwangsgeld bis zu 1 000
Euro festsetzen. Der Festsetzung muß eine schriftliche Androhung vorausgehen. Wiederholte
Androhung und Festsetzung sind zulässig. Gegen die Androhung und Festsetzung eines
Zwangsgeldes sind binnen zwei Wochen nach Zustellung der Verfügung die Beschwerde an das
Berufsgericht und gegen dessen Entscheidung innerhalb der gleichen Frist die weitere Beschwerde
an den Gerichtshof für die Heilberufe zulässig.

§ 5 a

(1) Die Kammern dürfen personenbezogene Daten verarbeiten, soweit dies zur rechtmäßigen
Erfüllung der Kammeraufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Zu diesem Zweck dürfen über
Kammerangehörige über die in § 5 Abs. 2 Satz 2 genannten Daten hinaus insbesondere Daten über
Beitrags- und Gebührenzahlungen und über Ämter und Tätigkeiten für die jeweilige Kammer sowie in
ihren Organen, in den Berufsgerichten und in den Berufsbildungsausschüssen verarbeitet werden.
Soweit eine Kammer ein eigenes Versorgungswerk für ihre Kammerangehörigen geschaffen hat, darf
sie über die in § 5 Abs. 2 Satz 2 genannten Daten hinaus weitere Daten der Mitglieder sowie Daten
der Ehegatten, geschiedenen Ehegatten und Kinder der Mitglieder verarbeiten, soweit diesen
Ansprüche oder Anwartschaften auf Versorgungsleistungen zustehen.

(2) Die Daten sind grundsätzlich beim Betroffenen mit seiner Kenntnis zu erheben. Bei Dritten
können Daten entweder nach Absatz 4 oder dann erhoben werden, wenn das Erheben beim
Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass schutzwürdige Belange des Betroffenen beeinträchtigt werden können. In diesen
Fällen ist der Betroffene zu benachrichtigen. Die Herkunft nicht unmittelbar beim Betroffenen
erhobener Daten ist schriftlich festzuhalten.

(3) Die Daten nach Absatz 1 werden für jeden Kammerangehörigen gesondert gespeichert.

(4) Die Kammern sind berechtigt, in allen die Tätigkeit der eigenen Kammerangehörigen
betreffenden Angelegenheiten den entsprechenden übrigen Kammern und deren Aufsichtsbehörden
im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie entsprechenden Stellen anderer Staaten Auskünfte zu
erteilen oder von derartigen Stellen einzuholen, soweit es zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgaben
der Kammern oder der auskunftsersuchenden Stelle erforderlich ist und wenn für den Empfänger
gleichwertige Datenschutzregelungen gelten. Dient das Auskunftsersuchen der Durchführung einer
der in den §§ 55, 59 und 60 genannten Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften, so haben die
Kammern die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Auskünfte über Rügen nach § 61 a dürfen nach
drei Jahren, über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 nach
fünf Jahren und über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren nach § 65 Abs. 1 Nrn. 2
und 3 nach zehn Jahren ab deren Verhängung nicht mehr erteilt werden. Angaben über Rügen und
über Maßnahmen in einem berufsgerichtlichen Verfahren sind in jedem Fall nach Ablauf der in Satz 3
genannten Frist zu sperren. Die Kammern unterrichten Personen, die einem Kammermitglied ein
berufsrechtswidriges Verhalten vorgeworfen haben, über das Ergebnis der von den Kammern
durchgeführten Ermittlungen.



(5) Die Kammern haben auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, des zuständigen Gesundheitsamts
oder des zuständigen Veterinäramtes Auskunft über die Zahl der Kammerangehörigen, ihre
Verteilung auf Weiterbildungsgebiete und -teilgebiete, ihre Tätigkeit in eigener Praxis, in
Krankenhäusern oder in anderen Einrichtungen und über vergleichbare statistische Angaben zu
erteilen. § 11 des Gesundheitsdienstgesetzes bleibt unberührt. Die Kammern sind berechtigt, die An-
und Abmeldungen von Kammerangehörigen mit Namen, Gebiets-, Teilgebiets- und
Zusatzbezeichnung und Anschrift dem für den Ort der Berufsausübung zuständigen Gesundheitsamt
oder Veterinäramt mitzuteilen.

(6) Die Kammern dürfen Listen mit Namen, Titel, Weiterbildungsbezeichnung und Adresse der
Kammerangehörigen, die sich als Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten oder Tierärzte in eigener Praxis niedergelassen haben, als
Chefärzte, Oberärzte oder Leitende Psychotherapeuten im Krankenhaus tätig sind oder als
Apotheker eine Apotheke, Filialapotheke oder Krankenhausapotheke leiten, ohne deren Einwilligung
veröffentlichen, sofern das Kammermitglied nicht ausdrücklich widerspricht. Gleiches gilt für
Kammerangehörige, die in einem medizinische Versorgungszentrum tätig sind. In die Liste nach Satz
1 können weitere von der Kammer verliehene Qualifikationsnachweise, angemeldete
Tätigkeitsschwerpunkte sowie die Erlangung des Fortbildungszertifikats aufgenommen werden.

(7) Die zuständige Kammer wird von der Aufsichtsbehörde unverzüglich über von dieser
vorgenommene Maßnahmen informiert, die zur Erteilung, zum Erlöschen, zur Rücknahme, zum
Ruhen oder zum Widerruf von Approbationen und Berufserlaubnissen geführt haben.

(8) Die Mitglieder des Vorstandes sowie der weiteren Kammereinrichtungen sind, auch über das
Ende ihrer Amtszeit hinaus, verpflichtet, die ihnen bei Ausübung ihres Amtes bekanntgewordenen
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Kammerangehörigen geheimzuhalten.

(9) Soweit in diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist,
gelten im Übrigen die Vorschriften des Bremischen Datenschutzgesetzes.

§ 6

(1) Die Kammern erheben zur Deckung ihres Finanzbedarfs von den Kammerangehörigen Beiträge.
Bei der Festsetzung der Beitragshöhe ist das Gebührenaufkommen nach Absatz 3 zu
berücksichtigen. Die §§ 23 bis 27 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes gelten
entsprechend. Nichtgezahlte Beiträge, Zwangsgelder, Geldbußen und Kosten des
Berufsgerichtsverfahrens werden nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren zur
Beitreibung von Geldbeträgen beigetrieben. Die eingehenden Geldbeträge fließen den Kammern zu.
(2) Ein Zwangsgeld ist nicht mehr beizutreiben, wenn die zu erzwingende Handlung inzwischen
vorgenommen worden ist.
(3) Für Leistungen, die die Kammern auf Veranlassung oder im Interesse einzelner
Kammerangehöriger oder Dritter erbringen, sowie für die Wahrnehmung von ihnen übertragenen
Aufgaben können Gebühren und Auslagen erhoben werden. Die §§ 4 bis 11, 13 bis 16 und 23 bis 28
des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes sowie Absatz 1 Satz 4 und 5 gelten entsprechend.
Das Nähere regelt die Gebührenordnung.

§ 7

(1) Die Kammern stellen jährlich einen Haushaltsplan auf.

(2) Der Haushaltsplan darf keine höheren Gesamtausgaben enthalten, als durch die Einnahmen
gedeckt sind.

(3) Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

II. Abschnitt
Die Aufgaben der Kammern

§ 8

(1) Aufgaben der Kammern sind:





Kammerangehörigen betroffen sind. Sie sollen auf eine Koordinierung ähnlicher Vorhaben hinwirken,
soweit diese in verschiedenen Einrichtungen durchgeführt werden.

(2) Die Kammern sollen von den Kammerangehörigen die zur Qualitätssicherung nach Absatz 1
erforderlichen Daten aus der Berufsausübung erheben und nach Auswertung dieser Daten
Empfehlungen aussprechen.

§ 9

(1) Die Kammern können von den Kammerangehörigen die Auskünfte verlangen, die sie zur
Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben benötigen. Die Auskunftspflicht entfällt, soweit sich die
Kammerangehörigen bei Erteilung der Auskunft einer straf- oder berufsgerichtlichen Verfolgung
aussetzen würden. Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit der im öffentlichen Dienst tätigen
Kammerangehörigen bleibt unberührt.

(2) § 5 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

§ 10

(1) Die Kammern können Fürsorgeeinrichtungen für die Kammerangehörigen und deren Familien
schaffen.

(2) Die Apothekerkammer kann eine Gehaltsausgleichskasse zur Herbeiführung eines sozialen
Ausgleichs zwischen älteren und jüngeren in Apotheken tätigen pharmazeutischen Mitarbeitern und
solchen mit und ohne Familie unterhalten. Auf die für diesen Zweck erhobenen Beiträge findet § 6
Abs. 1 Anwendung. Das Nähere wird durch die Beitrags- und Leistungsordnung der
Gehaltsausgleichskasse bestimmt. Beschlüsse der Apothekerkammer nach Satz 1 und 3 bedürfen
der Zustimmung der Aufsichtsbehörde.

§ 11

(1) Die Kammern können nach Maßgabe einer besonderen Satzung Versorgungswerke zur
Sicherung der Kammerangehörigen im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit sowie zur Sicherung der
Hinterbliebenen schaffen. Sie können die Kammerangehörigen verpflichten, Mitglieder des
Versorgungswerkes zu werden.

(2) Die Kammern können Angehörige anderer Kammern mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
mit Zustimmung der anderen Kammern in ihre Versorgungswerke aufnehmen, sie können sich einem
anderen Versorgungswerk desselben Berufes mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
anschließen oder zusammen mit anderen Versorgungswerken desselben Berufes ein gemeinsames
Versorgungswerk schaffen. Abweichend von Satz 1 kann sich die Psychotherapeutenkammer auch
dem Versorgungswerk einer anderen Heilberufskammer mit deren Zustimmung anschließen. Das
Nähere ist in einer Anschlußsatzung zu regeln.

(3) Die Satzung nach Absatz 1 muß insbesondere Bestimmungen enthalten über

1. versicherungspflichtige Mitglieder,
2. Höhe und Art der Versorgungsleistungen,
3. Höhe der Beiträge,
4. Beginn und Ende der Teilnahme,
5. Befreiung von der Teilnahme,
6. freiwillige Teilnahme, insbesondere nach Beendigung der Mitgliedschaft in der

Kammer,
7. Bildung, Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer und Aufgaben der Organe des

Versorgungswerkes.

(4) Eine Anschlußsatzung nach Absatz 2 Satz 3 hat insbesondere Regelungen über die Einzelheiten
des Anschlusses an ein anderes Versorgungswerk sowie über die Beteiligung an den Organen
des anderen Versorgungswerkes zu treffen. Die Kammern können ihre Kammerangehörigen
verpflichten, Mitglieder dieses anderen Versorgungswerkes zu werden.



(5) Das Vermögen des Versorgungswerkes ist vom übrigen Vermögen der Kammer getrennt zu
verwalten.

§ 11 a

(1) Die Kammern haben durch Satzung Ethikkommissionen einzurichten, die die
Kammerangehörigen über berufsethische und berufsrechtliche Fragestellungen, insbesondere bei
der wissenschaftlichen Forschung sowie der Entwicklung und Anwendung bestimmter
therapeutischer Methoden, beraten, soweit für den jeweiligen Kammerbereich hierfür Bedarf besteht.
In der Satzung der Ethikkommission sind insbesondere zu regeln:

1. die Aufgaben der Ethikkommission,
2. die Voraussetzungen für ihr Tätigwerden,
3. ihre Zusammensetzung,
4. die Anforderungen an die Sachkunde, die Unabhängigkeit und die Pflichten der

Mitglieder,
5. das Verfahren,
6. die Geschäftsführung,
7. die Aufgaben des Vorsitzenden,
8. die Kosten des Verfahrens,
9. die Entschädigung der Mitglieder,

10. die Bekanntmachung der Beschlüsse.

(2) Die Ärztekammer und die Zahnärztekammer können ihre Verpflichtungen aus Absatz 1 durch
einen Zusammenschluß mit der Ethikkommission des Landes Bremen im Umfang des dieser
übertragenen Aufgabenbereichs erfüllen. Die Zahnärztekammer, die Psychotherapeutenkammer, die
Tierärztekammer und die Apothekerkammer können anstelle der Einrichtung einer eigenen
Ethikkommission zusammen mit der entsprechenden Kammer eines anderen Landes oder mehrerer
anderer Länder eine gemeinsame Ethikkommission bilden.

(3) In der Berufsordnung nach § 30 ist zu regeln, in welchen Fällen die Kammerangehörigen die
Ethikkommission der jeweiligen Kammer oder die Ethikkommission, mit der sich die jeweilige
Kammer zusammengeschlossen hat, in Anspruch nehmen müssen, soweit gesetzlich nicht etwas
anderes geregelt ist. Satz 1 findet nur Anwendung, wenn sich ein Bedarf zur Einrichtung einer
Ethikkommission im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ergeben hat.

§ 11 b

(1) Bei der Ärztekammer wird eine Kommission für gutachtliche Stellungnahmen nach § 8 Abs. 3
Satz 2 des Transplantationsgesetzes vom 5. November 1997 (BGBl. I S. 2631) errichtet.

(2) Der Kommission gehören

1. ein Arzt, der weder an der Entnahme noch an der Übertragung von Organen
beteiligt ist noch Weisungen eines Arztes untersteht, der an solchen Maßnahmen
beteiligt ist,

2. eine Person mit der Befähigung zum Richteramt,
3. eine in psychologischen Fragen erfahrene Person und
4. ein Patientenvertreter

ehrenamtlich und weisungsungebunden an. Für jedes Mitglied ist für den Fall der Verhinderung ein
Vertreter zu bestellen. Die Ärztekammer kann im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde weitere
Mitglieder und Vertreter bestellen, wenn dieses für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der
Kommission erforderlich ist.

(3) Das vorsitzende Mitglied der Kommission, die weiteren Mitglieder der Kommission und die
Vertreter werden vom Vorstand der Ärztekammer im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde für die
Dauer von fünf Jahren bestellt. Wiederbestellungen sind zulässig. Ist ein Mitglied vorübergehend
daran gehindert, in der Kommission mitzuwirken, tritt für die Dauer der Verhinderung der Vertreter
ein. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus der Kommission aus, wird für den Rest der regulären Amtszeit
ein neues Mitglied bestellt; gleiches gilt für die Vertreter.



(4) Die Kommission ist zuständig für Stellungnahmen auf Antrag eines in Bremen gelegenen
Transplantationszentrums. Sie wird grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen auf Antrag des
Transplantationszentrums tätig, in dem das Organ entnommen werden soll. In besonders dringenden
Fällen wird die Kommission unverzüglich tätig. Bei der Erledigung ihrer Aufgaben kann sich die
Kommission der
Geschäftsstelle der Ärztekammer bedienen. Die Kommission kann sich eine Geschäftsordnung
geben.

(5) Die Kommission verhandelt unter Leitung des vorsitzenden Mitglieds mündlich in nichtöffentlicher
Sitzung. Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Person, die das Organ spenden
möchte, und die Person, die das Organ empfangen soll, sollen in der Sitzung persönlich angehört
werden. Die Kommission kann weitere Zeugen und Sachverständige anhören.

(6) Die Kommission berät nicht öffentlich und erstattet die gutachtliche Stellungnahme aufgrund des
Gesamtergebnisses der Sitzung. Die Kommission entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mitglieds. Die gutachtliche
Stellungnahme ist schriftlich zu begründen und zusammen mit der Niederschrift nach Absatz 5 dem
antragstellenden Transplantationszentrum sowie der Person, die das Organ spenden möchte, und
der Person, die das Organ empfangen soll, bekannt zu geben. Die gutachtliche Stellungnahme ist
nicht rechtsmittelfähig.

(7) Die zum Zwecke der Aufgabenerfüllung der Kommission gespeicherten personenbezogenen
Daten, insbesondere der Person, die das Organ spenden möchte, und der Person, die das Organ
empfangen soll, sowie die erstellte gutachtliche Stellungnahme sind spätestens einen Monat nach
deren Absendung an die in Absatz 6 genannten Adressaten zu anonymisieren.

(8) Die Mitglieder der Kommission erhalten für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung, die die
nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz zu zahlende Aufwandsentschädigung nicht
überschreiten darf.

(9) Die Ärztekammer macht gegenüber dem antragstellenden Transplantationszentrum die ihr durch
die Tätigkeit der Kommission entstehenden Kosten geltend; dies gilt auch dann, wenn es nicht zu der
beabsichtigten Organtransplantation kommt. An Stelle der Kostenerstattung können Pauschalbeträge
vereinbart werden. Soweit die Kosten nicht von Dritten getragen werden, erstattet sie das Land.

III. Abschnitt
Organe der Kammern

§ 12

(1) Die Organe der Ärztekammer und der Zahnärztekammer sind:

a) die Delegiertenversammlung,
b) der Vorstand.

(2) Die Organe der Psychotherapeutenkammer, der Tierärztekammer und der Apothekerkammer
sind:
a) die Kammerversammlung,
b) der Vorstand.

§ 13



(1) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung werden auf die Dauer von vier Jahren von den
wahlberechtigten Kammerangehörigen in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt.

(2) Die Wahl erfolgt nach den Grundsätzen der Verhältniswahl aufgrund von Listen- und
Einzelwahlvorschlägen in Wahlbereichen. Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme.

(3) Abweichend von Absatz 2 erfolgt die Wahl in einem Wahlbereich, für den nur ein gültiger
Wahlvorschlag eingegangen ist, unter den Bewerbern dieses Wahlvorschlages nach den
Grundsätzen der relativen Mehrheitswahl. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie in
diesem Wahlbereich Delegierte zu wählen sind.

(4) Der Delegiertenversammlung der Ärztekammer gehören 30 Mitglieder, der
Delegiertenversammlung der Zahnärztekammer 15 Mitglieder an.

§ 14

(1) Als Kammerangehöriger ist nicht wahlberechtigt,

1. wem zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch
einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des
Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfaßt,

2. wem infolge Richterspruchs das Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu
wählen oder zu stimmen, aberkannt ist,

3. wer infolge berufsrichterlicher Entscheidung das aktive Berufswahlrecht nicht
besitzt.

(2) Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts ist die Eintragung in das Wählerverzeichnis.

§ 15

(1) Wählbar ist, soweit nicht Absatz 2 etwas anderes bestimmt, jeder Kammerangehörige, der am
Wahltage seit mindestens drei Monaten der Kammer angehört.

(2) Nicht wählbar ist,

1. wer nach § 14 Abs. 1 nicht wahlberechtigt ist,
2. wer infolge Richterspruchs das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden und

Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, verloren hat,
3. wer infolge berufsrichterlicher Entscheidung das passive Berufswahlrecht nicht

besitzt,
5. wer hauptberuflich bei der Kammer oder Aufsichtsbehörde beschäftigt ist.

§ 16

Auf Verlangen von mindestens zwei Dritteln der Kammerangehörigen sind von der Aufsichtsbehörde
Neuwahlen anzuordnen.

§ 17

(1) Die Mitglieder der Delegiertenversammlung sind Vertreter der Gesamtheit der
Kammerangehörigen und nicht an Aufträge gebunden.

(2) Die Mitgliedschaft zur Delegiertenversammlung ist ein Ehrenamt.

(3) Verliert ein Mitglied der Delegiertenversammlung die Wählbarkeit, so scheidet es aus der
Delegiertenversammlung aus.

§ 18

Das Nähere der Wahl wird durch eine Wahlordnung geregelt, die die Aufsichtsbehörde nach
Anhörung der Kammern erläßt. In der Wahlordnung ist insbesondere zu regeln:



1. die Bestimmung des Wahltages und der Wahlzeit,
2. die Bildung und Aufgaben der Wahlorgane,
3. die Abgrenzung der Wahlbereiche und der auf sie entfallenden

Delegiertensitze,
4. die einzelnen Voraussetzungen für die Aufnahme in das Wählerverzeichnis,

dessen Führung, Auslegung, Berichtigung und Abschluß, der Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis und die Benachrichtigung der Wahlberechtigten,

5. die Anforderungen an die Wahlvorschläge und ihre Zulassung,
6. die Gestaltung des Stimmzettels,
7. die Zusendung der Wahlunterlagen für die Stimmabgabe,
8. die Wahlhandlung,
9. die Ungültigkeit von Stimmen,

10. die Ermittlung des Wahlergebnisses einschließlich der Ermittlung der auf die
einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze,

11. der Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft in der Delegiertenversammlung
sowie die Berufung von Listennachfolgern und von Nachfolgern bei
Mehrheitswahl nach § 13 Abs.3,

12. die Wahlprüfung auf Einspruch durch die Delegiertenversammlung,
13. die Durchführung von Wiederholungswahlen,
14. die Veröffentlichung von Bekanntmachungen,
15. die Neuwahl der Delegiertenversammlung auf Antrag (§ 16),
16. die Kosten der Wahl.

§ 19

(1) Vereinigungen von mindestens 10 vom Hundert der Mitglieder der Delegiertenversammlung,
mindestens jedoch drei Delegierte, können Fraktionen bilden.

(2) Die Bildung einer Fraktion, ihre Bezeichnung, die Namen des Vorsitzenden, seines Stellvertreters
und der übrigen Fraktionsmitglieder sind dem Präsidenten schriftlich anzuzeigen.

§ 20

(1) Die Delegiertenversammlung wählt den Vorstand.

(2) Wählbar zum Vorstand sind die Kammerangehörigen, die zur Delegiertenversammlung wählbar
sind.

(3) Verliert ein Mitglied des Vorstandes die Wählbarkeit, so scheidet es aus dem Vorstand aus.

(4) Ein Mitglied des Vorstandes kann sein Amt nicht ausüben, wenn gegen dieses Mitglied ein
berufsgerichtliches Verfahren eingeleitet ist oder wenn gegen dasselbe wegen einer Straftat, die die
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann, öffentlich Klage erhoben ist.

(5) Die Delegiertenversammlung kann mit Zustimmung von zwei Dritteln ihrer Mitglieder
Vorstandsmitglieder abberufen.

§ 21

(1) Die Delegiertenversammlung kann Ausschüsse für wichtige Arbeitsgebiete
bilden.

(2) Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse wird von der Delegiertenversammlung festgelegt. Die
Ausschußmitglieder und ihre Stellvertreter werden durch die Delegiertenversammlung bestimmt;
soweit Fraktionen gebildet sind, sind sie nach ihrem prozentualen Anteil zu berücksichtigen.

§ 22

(1) Die Delegiertenversammlung beschließt über:



1. die Satzung, die Berufsordnung, die Weiterbildungsordnung, die
Schlichtungsordnung, die Geschäftsordnung, die Gebührenordnung und
die Satzung über die Ethikkommission,

2. die Feststellung des Haushaltsplanes und die Festsetzung des Jahresbeitrages,
3. die Entlastung des Vorstandes aufgrund des von ihm vorgelegten

Jahresberichtes und der Jahresrechnung,
4. die Vorschlagsliste der Kammer für die nichtrichterlichen Mitglieder der

Berufsgerichte,
5. die Schaffung von Fürsorgeeinrichtungen nach § 10 Abs. 1, die Schaffung von

Versorgungswerken nach § 11 Abs. 1 oder Entscheidungen nach § 11 Abs. 2
sowie die erforderlichen Satzungen,

6. alle sonstigen Angelegenheiten der Kammer, soweit sie sich nicht auf laufende
Geschäftsführung beziehen oder die Satzung etwas anderes bestimmt.

(2) Die Beschlüsse zu Absatz 1 Nr. 1, 2 und 5 bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die
Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu Satzungen nach § 11 Abs. 1 und deren Änderung erfolgt im
Einvernehmen mit dem Senator für Finanzen. Satzungen, Berufsordnungen,
Weiterbildungsordnungen, Wahlordnungen und Satzungen der Versorgungswerke sind im Amtsblatt
der Freien Hansestadt Bremen zu veröffentlichen. Die übrigen in Absatz 1 Nr. 1 genannten
Regelungen sind im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen zu veröffentlichen, wenn sie nicht in
den Kammermitteilungen bekannt gemacht werden.

§ 23

(1) Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dessen Stellvertreter und einer von der Satzung zu
bestimmenden Zahl weiterer Mitglieder.

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte der Kammer nach Maßgabe der Satzung und
Geschäftsordnung. Er hat die Beratungen der Delegiertenversammlung vorzubereiten und die von ihr
gefaßten Beschlüsse durchzuführen.

(3) Der Vorstand führt nach Ablauf der Wahlperiode die Geschäfte weiter, bis der neue
Kammervorstand die Geschäftsführung übernommen hat.

§ 24

(1) Der Präsident oder im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter vertritt die Kammer
rechtsgeschäftlich und gerichtlich. Der Umfang der Vertretungsmacht kann durch die Satzung mit
Wirkung gegen Dritte beschränkt werden.

(2) Der Präsident beruft die Sitzungen der Delegiertenversammlung und des Vorstands ein und leitet
die Verhandlungen.

(3) Der Präsident kann mindestens einmal im Jahr eine Tagung der Kammerangehörigen einberufen,
auf der er einen Bericht über die Tätigkeit der Kammer erstattet.

§ 25

Die Beschlüsse der Delegiertenversammlung und des Vorstands werden mit
Stimmenmehrheit gefaßt, soweit nicht in der Satzung eine qualifizierte Mehrheit
vorgeschrieben wird. Im Falle der Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

§ 26

(1) Der Kammerversammlung gehören alle Kammerangehörigen an mit Ausnahme derer, die im
Sinne des § 14 nicht wahlberechtigt und im Sinne des § 15 Abs. 2 nicht wählbar sind.
Kammerangehörige, die in der Aufsichtsbehörde beschäftigt sind, und ehrenamtliche Richter der
Berufsgerichte haben in der Kammerversammlung kein Stimmrecht.



(2) Im Übrigen finden auf die Organe der Psychotherapeutenkammer, der Tierärztekammer und der
Apothekerkammer die §§ 20 bis 25 sinngemäß Anwendung. Die Amtszeit des Vorstandes bestimmt
die Satzung.

(3) Die Kammerversammlung der Apothekerkammer beschließt über die Beitrags-
und Leistungsordnung der Gehaltsausgleichskasse.

IV. Abschnitt
Berufsausübung

§ 27

(1) Die Kammerangehörigen sind verpflichtet, ihren Beruf gewissenhaft auszuüben und dem ihnen im
Zusammenhang mit dem Beruf entgegengebrachten Vertrauen zu entsprechen.

(2) Die Ausübung ärztlicher, zahnärztlicher und psychotherapeutischer Tätigkeit außerhalb von
Krankenhäusern und außerhalb von privaten Krankenanstalten nach § 30 der Gewerbeordnung ist an
die Niederlassung in einer Praxis gebunden, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen etwas anderes
zulassen oder eine weisungsgebundene ärztliche, zahnärztliche oder psychotherapeutische Tätigkeit
in der Praxis niedergelassener Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten ausgeübt wird.
Ausgenommen sind Tätigkeiten bei Trägern, die nicht gewerbs- oder berufsmäßig ärztliche,
zahnärztliche oder psychotherapeutische Leistungen anbieten oder erbringen. Die Führung einer
Einzelpraxis oder einer Praxis in Gemeinschaft in der Rechtsform einer juristischen Person des
Privatrechts setzt voraus, dass die Kammern in der Berufsordnung Anforderungen festgelegt haben,
die insbesondere die Gewähr leisten, dass die heilkundliche Tätigkeit eigenverantwortlich,
unabhängig und nicht gewerblich ausgeübt wird. Die gemeinsame Führung einer Praxis ist nur
zulässig, wenn die Beteiligten die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder
psychotherapeutischen Berufs besitzen. Die Kammern können vom Gebot nach Satz 1 in
besonderen Einzelfällen Ausnahmen zulassen, wenn sichergestellt ist, dass berufsrechtliche Belange
nicht beeinträchtigt werden.

(3) Die Kammer kann in ihrer Berufsordnung regeln, dass die Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 über
den Praxissitz hinaus an bis zu zwei weiteren Orten ausgeübt werden darf.

(4) Für die Ausübung der tierärztlichen Tätigkeit gilt Absatz 2 Satz 1, 3, 4 und 5 sowie
Absatz 3 entsprechend. Absatz 2 Satz 3 gilt auch für die tierärztlichen Kliniken.

§ 28

Die Kammerangehörigen, die ihren Beruf ausüben, haben insbesondere die Pflicht,

1. sich beruflich fortzubilden und sich über die für ihre Berufsausübung geltenden
Bestimmungen zu unterrichten,

2. soweit sie als Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten oder Tierärzte tätig sind, über die in Ausübung
ihres Berufes gemachten Feststellungen und getroffenen Maßnahmen
Aufzeichnungen zu fertigen,

3. soweit sie als Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte in eigener Praxis oder als
angestellte Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte in fremder Praxis tätig sind,
grundsätzlich am Notfalldienst teilzunehmen,

4. eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung sich aus ihrer Berufstätigkeit
ergebenden Haftpflichtansprüche abzuschließen und während ihrer
Berufstätigkeit aufrecht zu erhalten, soweit nicht zur Deckung der Schäden
Vorsorge durch eine Betriebshaftpflichtversicherung getroffen ist

§ 29



(1) Das Nähere zu § 28 regelt die Berufsordnung. Sie hat insbesondere zu § 28 Nr. 3 vorzusehen,
dass die Teilnahmeverpflichtung nur für einen bestimmten regionalen Bereich gilt und Befreiung von
der Teilnahme am Notfalldienst aus schwerwiegenden Gründen, insbesondere wegen körperlicher
Behinderung oder besonders belastender familiärer Pflichten sowie wegen Teilnahme an einem
klinischen Bereitschaftsdienst mit Notfallversorgung, auf Antrag ganz, teilweise oder vorübergehend
erteilt werden kann.

(2) Die Berufsordnung wird von der zuständigen Kammer erlassen.

§ 30

(1) Die Berufsordnung soll im Rahmen des § 27 weitere Vorschriften über Berufspflichten enthalten,
insbesondere, soweit es für den einzelnen Heilberuf in Betracht kommt, über

1. die Einhaltung der Schweigepflicht und der sonst für die Berufsausübung
geltenden Rechtsvorschriften; hierzu gehört auch die Behandlung von
Patientendaten, insbesondere bei Praxisaufgabe, Praxisnachfolge,
Apothekenaufgabe und Apothekennachfolge sowie bei der Übermittlung
an Verrechnungsstellen,

2. die Ausübung des Berufs in einer Praxis und in Praxiseinrichtungen, die der
ambulanten Behandlung dienen, und in sonstigen Einrichtungen der
medizinischen Versorgung,

3. die Teilnahme der Kammerangehörigen an Qualitätssicherungsmaßnahmen,
4. die Ausstellung von Gutachten und Zeugnissen,
6. die Praxis- und Apothekenankündigung,
7. die Ankündigung von Tätigkeitsschwerpunkten, die eine Berufsausübung mit

erheblichem Umfang in diesem Tätigkeitsschwerpunkt voraussetzt,
7. die Praxis- und Apothekeneinrichtung,
8. die Durchführung von Sprechstunden und Öffnungszeiten von Apotheken,
9. die gemeinsame Ausübung der Berufstätigkeit,

10. die Angemessenheit und Nachprüfbarkeit des Honorars,
11. das nach den Besonderheiten des jeweiligen Heilberufes erforderliche Ausmaß

des Verbots oder der Beschränkung der Werbung,
12. die Verordnung und Empfehlung von Heil- und Hilfsmitteln,
13. das berufliche Verhalten gegenüber anderen Berufsangehörigen und die

Zusammenarbeit zwischen Berufsangehörigen und Angehörigen anderer
Berufe,

14. die Beschäftigung von Vertretern, Assistenten und sonstigen Mitarbeitern sowie
deren angemessene Vergütung ,

15. die Ausbildung von Mitarbeitern,
16. die Aufbewahrung der Aufzeichnungen,
17. die hinreichende Versicherung von Haftpflichtrisiken im Rahmen der beruflichen

Tätigkeit,
18. die Verpflichtung, Patienten und Probanden im Rahmen der erforderlichen

Aufklärung vor der Durchführung von klinischen Prüfungen von Arzneimitteln
über das Votum der Ethikkommission des Landes Bremen zu unterrichten,

19. die Einrichtung, Ausstattung und den Betrieb von tierärztlichen Kliniken.

(2) Die Berufsordnung hat Regelungen über den Umfang der Fortbildung und über die Nachprüfung
der Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung der Kammerangehörigen zu enthalten. Im Rahmen der
Nachprüfung kann die Kammer von den Kammerangehörigen die Vorlage von
Fortbildungsnachweisen verlangen. Die Kammer kann für ihre Kammerangehörigen ein
Fortbildungsdiplom ausstellen und einzelne Fortbildungsveranstaltungen als von der Kammer
anerkannt zertifizieren.

V. Abschnitt
Weiterbildung

§ 31





§ 35

(1) Die Weiterbildung in den Gebieten und Teilgebieten wird unter der verantwortlichen Leitung
befugter Kammerangehöriger in Einrichtungen der Hochschulen, in zugelassenen
Krankenhausabteilungen, in zugelassenen Instituten oder in anderen zugelassenen Einrichtungen
(Weiterbildungsstätten) durchgeführt. Die Weiterbildungsordnung kann vorsehen, dass auch die
Weiterbildung in Bereichen unter verantwortlicher Leitung entsprechend befugter
Kammerangehöriger durchgeführt wird.

(2) Die Befugnis zur Weiterbildung nach Absatz 1 kann nur erteilt werden, wenn der
Kammerangehörige fachlich und persönlich geeignet ist. Sie kann dem Kammerangehörigen nur für
das Gebiet oder Teilgebiet erteilt werden, dessen Bezeichnung er führt; sie kann mehreren
Kammerangehörigen gemeinsam erteilt werden. Satz 2 Halbsatz 1 gilt nicht für eine in der
Weiterbildungsordnung festzulegende angemessene Übergangszeit, wenn die zuständige Kammer
eine neue Bezeichnung bestimmt.

(3) Der befugte Kammerangehörige ist verpflichtet, die Weiterbildung entsprechend den
Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Weiterbildungsordnung durchzuführen. Über die Weiterbildung hat er in jedem Einzelfall ein Zeugnis
auszustellen.

(4) Befugnis und Zulassung sind zu widerrufen, wenn ihre Voraussetzungen nicht
mehr gegeben sind. Die Befugnis zur Weiterbildung erlischt mit der Beendigung
der Tätigkeit an der Weiterbildungsstätte.

§ 36

(1) Über die Befugnis des Kammerangehörigen und den Widerruf der Befugnis entscheidet die
zuständige Kammer. Die Befugnis bedarf eines Antrages.

(2) Die zuständige Kammer führt ein Verzeichnis der befugten Kammerangehörigen, aus dem
hervorgeht, in welchem Umfang sie zur Weiterbildung befugt sind. Das Verzeichnis ist
bekanntzumachen.

(3) Über die Zulassung der Weiterbildungsstätte und den Widerruf der Zulassung entscheidet die
zuständige Kammer. Die Zulassung bedarf eines Antrages. Mehreren Einrichtungen kann eine
gemeinsame Zulassung als Weiterbildungsstätte erteilt werden. Die zugelassenen
Weiterbildungsstätten sind bekanntzumachen.

(4) Über die Zulassung der Praxen niedergelassener Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte sowie von
Apotheken als Weiterbildungsstätten und den Widerruf der Zulassung entscheidet auf Antrag die
zuständige Kammer. Die zugelassenen Weiterbildungsstätten sind bekanntzumachen.

(5) Die Befugnis zur Weiterbildung und die Zulassung als Weiterbildungsstätte sind zu befristen und
mit dem Vorbehalt des Widerrufs zu versehen. Weitere Nebenbestimmungen sind zulässig.

§ 37

(1) Über die Anerkennung nach § 33 Abs. 1 entscheidet auf Antrag die zuständige Kammer
aufgrund einer Prüfung, in der Inhalt, Umfang und Ergebnis der durchlaufenen
Weiterbildungsabschnitte nachzuweisen und die erworbenen Kenntnisse mündlich darzulegen sind.
Bei der Anerkennung zur Führung einer Zusatzbezeichnung kann auf die Prüfung verzichtet werden;
über sie wird in diesem Falle aufgrund der vorgelegten Zeugnisse und Nachweise entschieden.
(2) Die Zulassung zur Prüfung setzt voraus, dass die ordnungsgemäße Weiterbildung durch
Zeugnisse nachgewiesen wird.



(3) Die Prüfung dient der Feststellung, ob der Antragsteller in seiner nach abgeschlossener
Berufsausbildung durchgeführten Weiterbildung auf dem von ihm gewählten Gebiet, Teilgebiet oder
Bereich (§ 31) die als Voraussetzung für die Anerkennung vorgeschriebenen besonderen oder
zusätzlichen Kenntnisse erworben hat.

(4) Die Prüfung wird von einem bei der jeweiligen Kammer zu bildenden Ausschuß durchgeführt. Bei
Bedarf sind mehrere Prüfungsausschüsse zu bilden. Jedem Ausschuß gehören mindestens drei von
der Kammer zu bestimmende Mitglieder an. Die Aufsichtsbehörde kann ein weiteres Mitglied
bestimmen. Die Prüfung kann auch in Abwesenheit dieses Mitgliedes durchgeführt werden.

(5) Zur Feststellung des Prüfungsergebnisses hat der Prüfungsausschuß sowohl Inhalt, Umfang und
Ergebnis der vorgelegten Zeugnisse über die einzelnen durchlaufenen Weiterbildungsabschnitte als
auch die vom Antragsteller mündlich dargelegten Kenntnisse zu beurteilen.

(6) Das Nähere über die Prüfung, den Prüfungsausschuß und das Prüfungsverfahren bestimmen die
Kammern in der Weiterbildungsordnung.

(7) Wird die Prüfung nicht erfolgreich abgeschlossen, so kann der Prüfungsausschuss die
vorgeschriebene Weiterbildungszeit verlängern und besondere Anforderungen an die Weiterbildung
stellen. Die Prüfung kann mehrmals wiederholt werden.

(8) Wer in einem von § 34 und § 35 abweichenden Weiterbildungsgang eine Weiterbildung
abgeschlossen hat, erhält auf Antrag die Anerkennung, wenn die Weiterbildung gleichwertig ist. Eine
nicht abgeschlossene Weiterbildung kann unter vollständiger oder teilweiser Anrechnung der bisher
abgeleisteten Weiterbildungszeiten nach den Vorschriften dieses Gesetzes abgeschlossen werden.
Eine vor dem 3. Oktober 1990 abgeschlossene oder teilweise abgeleistete Weiterbildung in dem in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet gilt als gleichwertig, soweit entsprechende
Weiterbildungsgänge in der Weiterbildungsordnung der Kammer vorgesehen sind. Zeiten einer
Weiterbildung, die nach dem Recht der Kammer nicht vorgesehen ist, können auf verwandte
Weiterbildungsgänge angerechnet werden. Über die Anrechnung entscheidet die zuständige
Kammer.

(9) Wer als Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften oder eines
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein
fachbezogenes Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen fachlichen Befähigungsnachweis
besitzt, die nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften und nach dem Abkommen über den
Europäischen Wirtschaftsraum gegenseitig anerkannt werden, erhält auf Antrag die entsprechende
Anerkennung nach § 33 Abs. 1 Satz 1.

§ 38

Die Anerkennung nach § 33 Abs. 1 Satz 1 und § 37 Abs. 8 und 9 kann zurückgenommen werden,
wenn die für die Erteilung erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.

§ 39

(1) Wer eine Gebietsbezeichnung führt, darf grundsätzlich nur in dem Gebiet, wer eine
Teilgebietsbezeichnung führt, darf im wesentlichen nur in dem Teilgebiet tätig werden, dessen
Bezeichnung er führt.

(2) Kammerangehörige, die eine Gebietsbezeichnung führen, sollen sich in der Regel nur durch
Berufsangehörige vertreten lassen, die dieselbe Gebietsbezeichnung führen.

(3) Wer eine Bezeichnung nach § 31 führt und in eigener Praxis als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt oder
als angestellter Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt in fremder Praxis tätig ist, ist grundsätzlich verpflichtet,
am Notfalldienst teilzunehmen. Er hat sich in dem Gebiet, Teilgebiet oder Bereich, auf das sich die
Bezeichnung bezieht und, wenn die Voraussetzungen für die Teilnahme vorliegen, auch für eine
Tätigkeit im Rahmen des Notfalldienstes fortzubilden.

§ 40















von den in den Artikeln 4 und 5 in Verbindung mit Anhang B und Anhang C der Richtlinie 93/16/EWG
nach § 43 a Abs. 1 in der jeweils geltenden Fassung aufgeführten Bezeichnungen abweichen, als
ausreichenden Nachweis an, wenn eine von den zuständigen Behörden oder Stellen des
Mitgliedstaates oder des Vertragsstaates ausgestellte Gleichwertigkeitsbescheinigung beigefügt ist.

(2) Die Ärztekammer kann den in Absatz 1 genannten Staatsangehörigen für den Erwerb von
fachärztlichen Diplomen, Prüfungszeugnissen oder sonstigen fachärztlichen
Befähigungsnachweisen, die nicht von Artikel 4 und 5 in Verbindung mit Anhang B und Anhang C der
Richtlinie nach § 43 a Abs. 1 erfasst werden, die im Zuständigkeitsbereich der Ärztekammer
geltenden Weiterbildungsbedingungen auferlegen. Die Ärztekammer rechnet dabei die von den in
Absatz 1 genannten Staatsangehörigen bereits abgeleistete und nachgewiesene Weiterbildungszeit
ganz oder teilweise auf die im Zuständigkeitsbereich der Ärztekammer für das betreffende
Fachgebiet vorgeschriebene Dauer der Weiterbildung an. Sie berücksichtigt auch die
Berufserfahrung, Zusatzausbildung und fachärztliche Weiterbildung des betreffenden
Staatsangehörigen. Dieser wird von der Ärztekammer über die Dauer der ergänzenden
Weiterbildung und die dabei erfassten Gebiete unterrichtet. Die Ärztekammer trifft ihre Entscheidung
innerhalb einer Frist von vier Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Antrag
zusammen mit den vollständigen Unterlagen eingereicht hat.

(3) Die Ärztekammer erkennt Facharztzeugnisse an, die in Spanien Ärzten ausgestellt wurden, die
vor dem 1. Januar 1995 eine Facharztausbildung abgeschlossen haben, die nicht den
Mindestanforderungen der Ausbildung nach den Artikeln 24 bis 27 der Richtlinie nach § 43 a Abs. 1
genügt, sofern den Zeugnissen eine von den zuständigen spanischen Behörden ausgestellte
Bescheinigung beigefügt ist, aus der hervorgeht, dass die betreffende Person die in Artikel 9 Abs. 2a
der Richtlinie nach § 43 a Abs. 1 genannte besondere fachliche Eignungsprüfung bestanden hat.

Die Ärztekammer prüft die Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise über
die fachärztliche Weiterbildung, die die betreffende Person außerhalb der Europäischen Union
erworben hat, sofern diese Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise
bereits in einem Mitgliedsstaat anerkannt worden sind, sowie die in einem Mitgliedsstaat erworbene
Berufserfahrung. Die Ärztekammer trifft ihre Entscheidung innerhalb einer Frist von drei Monaten ab
dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller den Antrag zusammen mit den vollständigen Unterlagen
eingereicht hat.

§ 56

(1) Ärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaften
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind
und die Bedingungen der Artikel 4 und 9 Abs. 2, 2a, 5 und 6 der Richtlinie 93/16/EWG des Rates
nach § 43 a Abs. 1 erfüllen, führen als Fachbezeichnung die Bezeichnung, die im Geltungsbereich
dieses Gesetzes der betreffenden Weiterbildung entspricht, und verwenden die entsprechende
Abkürzung.

(2) Die Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise sind der Ärztekammer
vorzulegen. Werden die Unterlagen nicht oder nicht vollzählig vorgelegt, untersagt die Ärztekammer
das Führen der Bezeichnung.

§ 57

Benötigt die Ärztekammer zur Vorbereitung einer Entscheidung nach den §§ 54, 55 und 56 eine
Bestätigung im Sinne des Artikels 22 der Richtlinie 93/16/EWG des Rates nach § 43 a Abs. 1, teilt sie
dies unter Darlegung des Sachverhalts der Aufsichtsbehörde mit.

§ 58

Die sich aus Artikel 20 der Richtlinie 93/16/EWG des Rates nach § 43 a Abs. 1 ergebenden
Betreuungsaufgaben für Ärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum sind, werden von der Ärztekammer wahrgenommen.

§ 59



Für Zahnärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, finden die §§ 54 bis 58 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass in §
55 Abs. 1 und 2 jeweils Artikel 4 in Verbindung mit Anhang B, in § 56 Abs. 1 Artikel 4 und 7 Abs. 2, in
§ 57 Artikel 21 und in § 58 Artikel 18 der Richtlinie des Rates 78/686/EWG für die gegenseitige
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des Zahnarztes
und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und
des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr an die Stelle der dort genannten Artikel der Richtlinie
93/16/EWG des Rates nach § 43 a Abs. 1 treten.

§ 60

Für Tierärzte, die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Gemeinschaften oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum sind, finden die §§ 54 bis 58 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass in §
57 Artikel 15 und in § 58 Artikel 14 der Richtlinie des Rates 78/1026/EWG für die gegenseitige
Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise des Tierarztes
und für Maßnahmen zur Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungsrechts und
des Rechts auf freien Dienstleistungsverkehr an die Stelle der dort genannten Artikel der Richtlinie
93/16/EWG des Rates nach § 43 a Abs. 1 treten. Tierärzte im Sinne des Satzes 1, die ein
fachtierärztliches Diplom, ein Prüfungszeugnis oder einen sonstigen fachlichen
Weiterbildungsnachweis besitzen, die nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften
gegenseitig anzuerkennen sind, erhalten auf Antrag die entsprechende Anerkennung nach § 33. Sie
führen als Fachbezeichnung die Bezeichnung, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes der
betreffenden Weiterbildung entspricht, und verwenden die entsprechende Abkürzung.

VII. Abschnitt
Schlichtungswesen

§ 61

(1) Bei jeder Kammer ist zur Schlichtung von Streitigkeiten, die sich aus der Berufsausübung unter
Kammerangehörigen ergeben, ein Schlichtungsausschuß zu bilden. Das Nähere bestimmt die
Schlichtungsordnung.

(2) Die Kammern können in der Schlichtungsordnung bestimmen, daß für das Schlichtungsverfahren
Gebühren zu erheben sind.

VII a. Abschnitt
Rügerecht

§ 61 a

(1) Bei geringfügigen Berufsvergehen kann die Kammer dem Kammermitglied eine schriftliche
Rüge erteilen. § 63 findet entsprechende Anwendung.

(2) Die Rüge kann mit der Auflage verbunden werden, einen Geldbetrag bis zu 10000 Euro an die
Kammer zu zahlen.

(3) Das Rügerecht erlischt, sobald wegen desselben Sachverhalts ein berufsgerichtliches Verfahren
eingeleitet worden ist. Abweichend von Satz 1 kann das Rügerecht wieder ausgeübt werden, wenn
das Berufsgericht das Verfahren wegen geringer Schuld und Tatfolgen eingestellt hat (§ 79 Satz 1). §
62 Abs. 4 gilt entsprechend.

(4) Die Rüge ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und
zuzustellen. Gegen die Rüge kann das Kammermitglied innerhalb eines Monats nach Zustellung
Beschwerde bei dem Berufsgericht erheben. Die Beschwerde hat die Wirkung eines Antrags auf
Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens nach § 76 Abs.1.



VIII. Abschnitt
Die Berufsgerichtsbarkeit

§ 62

(1) Kammerangehörige, welche ihre Berufspflichten verletzen, haben sich in einem
Berufsgerichtsverfahren zu verantworten.

(2) Politische, religiöse und wissenschaftliche Ansichten und Handlungen oder die Stellungnahme zu
wirtschaftlichen Berufsangelegenheiten können nicht Gegenstand eines Berufsgerichtsverfahrens
sein.

(3) Endet die Kammerzugehörigkeit nach Eröffnung des berufsgerichtlichen Verfahrens, kann das
Verfahren fortgesetzt werden, sofern die Berechtigung zur Ausübung des Berufs weiter besteht.

(4) Ein Kammerangehöriger kann auch wegen Berufsvergehen verfolgt werden, die er während
seiner früheren Kammerangehörigkeit oder seiner Angehörigkeit zu einer Kammer außerhalb des
Landes Bremen begangen hat.

(5) Die Verfolgung von Berufsvergehen verjährt in fünf Jahren. Für den Beginn, das Ruhen und die
Unterbrechung der Verjährung gelten § 78 a Satz 1 sowie die §§ 78 b und 78 c Abs. 1 bis 4 des
Strafgesetzbuches entsprechend. Verstößt die Tat auch gegen ein Strafgesetz, so verjährt die
Verfolgung des Berufsvergehens zugleich mit der Verjährung der Straftat, jedoch nicht vor Ablauf von
fünf Jahren.

§ 63

Die Berufsgerichte sind nicht zuständig für die Kammerangehörigen, für die ein staatlich geordnetes
Disziplinarverfahren besteht.

§ 64

(1) Ist gegen den eines Berufsvergehens Beschuldigten wegen derselben Tatsachen die öffentliche
Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben, so kann ein berufsgerichtliches Verfahren zwar
eingeleitet, es muß aber bis zur Beendigung des strafgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden.
Ein bereits eingeleitetes berufsgerichtliches Verfahren ist auszusetzen, wenn während seines Laufes
die öffentliche Klage erhoben wird
.
(2) Ist der Beschuldigte im gerichtlichen Verfahren wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit
freigesprochen worden, so kann wegen der Tatsachen, die Gegenstand der gerichtlichen
Entscheidung waren, ein berufsgerichtliches Verfahren nur dann eingeleitet oder fortgesetzt werden,
wenn diese Tatsachen, ohne den Tatbestand einer Strafvorschrift oder einer Bußgeldvorschrift zu
erfüllen, ein Berufsvergehen enthalten.

(3) Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräftigen Urteils im Strafverfahren oder
Bußgeldverfahren, auf denen das Urteil beruht, sind im berufsgerichtlichen Verfahren, das denselben
Sachverhalt zum Gegenstand hat, für das Berufsgericht bindend, wenn es nicht einstimmig die
Nachprüfung beschließt.

§ 65

(1) Berufsgerichtliche Maßnahmen für ein Berufsvergehen sind:

1. Verweis,
2. Geldbuße bis zu 25 000 Euro,



3. Entziehung des aktiven und passiven Berufswahlrechts,
4. Feststellung, dass der Beschuldigte unwürdig ist, den Beruf eines Arztes,

Zahnarztes, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten, Tierarztes oder Apothekers auszuüben.

Die in Satz 1 Nrn. 1, 2 und 3 sowie die in Satz 1 Nrn. 2 und 4 aufgeführten Maßnahmen können
nebeneinander verhängt werden.

(2) Wird eine Geldbuße verhängt, so ist ihre Höhe unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen
Verhältnisse des Betroffenen festzusetzen; § 18 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
findet entsprechende Anwendung.

§ 66

(1) Berufsgerichte sind:

1. das Berufsgericht für die Heilberufe, das dem Verwaltungsgericht angegliedert
ist,

2. der Gerichtshof für die Heilberufe als Berufungs- und Beschwerdeinstanz, der
dem Oberverwaltungsgericht angegliedert ist.

(2) Die Mitglieder der Berufsgerichte sind unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

§ 67

(1) Das Berufsgericht für die Heilberufe entscheidet in der Besetzung mit einem zum Richteramt
befähigten Vorsitzenden und mit zwei ehrenamtlichen Richtern, die der Berufsgruppe des
Beschuldigten angehören.

(2) Der Gerichtshof für die Heilberufe entscheidet in der Besetzung mit einem Vorsitzenden und vier
Beisitzern. Der Vorsitzende und zwei Beisitzer müssen die Befähigung zum Richteramt haben, zwei
ehrenamtliche Richter müssen der Berufsgruppe des Beschuldigten angehören.

§ 68

(1) Die richterlichen Mitglieder der Berufsgerichte und ihre Stellvertreter werden von der
Aufsichtsbehörde aus der Zahl der auf Lebenszeit gewählten und ernannten Mitglieder der
bremischen Gerichte im Einvernehmen mit den Senatoren, zu deren Geschäftsbereich die
betreffenden Gerichte gehören, und nach Anhörung der Kammern auf die Dauer von vier Jahren
bestellt.

(2) Die ehrenamtlichen Richter der Berufsgerichte und ihre Stellvertreter werden von der
Aufsichtsbehörde aus den Vorschlagslisten der Kammern auf die Dauer von vier Jahren bestellt. Sie
müssen Deutsche im Sinne des Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sein.

(3) Die Mitglieder der Berufsgerichte müssen das 30. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Zu ehrenamtlichen Richtern dürfen nicht bestellt werden:

a) Bedienstete der Aufsichtsbehörde,
b) Mitglieder der Organe der Kammern gemäß § 12 Abs. 1 und 2 Buchstabe b)

dieses Gesetzes und der Organe der Kassenärztlichen und Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung nach § 79 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,

c) Mitglieder des Vorstandes der Bezirksstellen der Kammern,
d) Mitglieder der bei den Kammern gemäß § 61 gebildeten

Schlichtungsausschüsse,
e) Bedienstete der Kammern, der Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen

Vereinigungen und ihrer Einrichtungen,
f) Personen, die ein Amt als ehrenamtliche Richter gemäß § 69 Abs. 2 nicht

ausüben könnten,



g) Personen, die wegen einer Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6
Monaten verurteilt worden sind, und solche, die die Wählbarkeit zum Vorstand
einer Kammer verloren haben, während der Dauer des Verlustes.

(5) Ein Kammerangehöriger kann die Übernahme des Amtes eines ehrenamtlichen Richters nur
ablehnen, wenn er

a) das 65. Lebensjahr vollendet hat,
b) durch Krankheit oder Gebrechen verhindert ist, das Amt ordnungsgemäß zu

führen,
c) durch andere ehrenamtliche Tätigkeit so in Anspruch genommen ist, daß ihm die

Übernahme des Amtes nicht zugemutet werden kann.

Über die Berechtigung zur Ablehnung entscheidet der Vorsitzende des Berufsgerichts oder des
Gerichtshofes für die Heilberufe nach Anhörung der betreffenden Kammer.

§ 69

(1) Ein richterliches Mitglied eines Berufsgerichts, das durch Entscheidung des Dienstgerichts
vorläufig des Dienstes enthoben ist, kann während der Dauer der Dienstenthebung auch sein Amt als
Mitglied eines Berufsgerichts nicht ausüben.

(2) Ein ehrenamtlicher Richter, gegen den wegen einer Straftat die öffentliche Klage erhoben ist,
kann während dieses Verfahrens sein Amt nicht ausüben. Das gleiche gilt, wenn

a) gegen ihn ein Disziplinarverfahren oder ein berufsgerichtliches Verfahren
eröffnet worden ist,

b) die Verwaltungsbehörde gegen ihn ein Verbot der Berufsausübung erlassen hat,
oder wenn seine Befugnis zur Berufsausübung ruht.

(3) Das Amt eines richterlichen Mitgliedes eines Berufsgerichts erlischt wegen Eintritts oder
Versetzung in den Ruhestand oder wegen Beendigung des Richterverhältnisses aus anderem Grund.

(4) Das Amt eines ehrenamtlichen Richters erlischt, wenn

a) der ehrenamtliche Richter im Strafverfahren wegen einer vorsätzlichen Straftat
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Monaten oder

b) im Disziplinarverfahren oder im berufsgerichtlichen Verfahren zu einer Geldbuße
oder einer schwereren Maßnahme rechtskräftig verurteilt ist,

c) der ehrenamtliche Richter der betreffenden Kammer nicht mehr angehört,
d) nachträglich Tatsachen bekanntwerden oder eintreten, die gemäß § 68 Abs. 4

die Bestellung ausgeschlossen hätten oder ausschließen würden.

(5) Erlischt das Amt eines Mitgliedes eines Berufsgerichts oder scheidet ein Mitglied aus einem
sonstigen Grunde vorzeitig aus, so wird für den Rest seiner Amtszeit ein neues Mitglied bestellt.

§ 70

(1) Die ehrenamtlichen Richter sind vor Beginn ihrer richterlichen Tätigkeit gleichzeitig mit ihrer
Beeidigung gemäß § 6 des Bremischen Richtergesetzes vom Vorsitzenden des Berufsgerichts, dem
sie angehören, darüber zu belehren, dass sie über Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit
bekanntwerden, Verschwiegenheit gegen jedermann zu bewahren haben.

(2) Über die Eidesleistung und die Belehrung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

§ 71

(1) Die Aufsichtsbehörde bestellt für die Dauer von vier Jahren einen ständigen Untersuchungsführer
und dessen Stellvertreter, die die Befähigung zum Richteramt haben müssen.



(2) § 68 Abs. 3 und § 69 Abs. 1, 3 und 5 gelten für den Untersuchungsführer und
dessen Stellvertreter entsprechend.

§ 72

(1) Die Aufgaben der Geschäftsstelle der Berufsgerichte werden von der Geschäftsstelle des
Verwaltungsgerichts wahrgenommen.

(2) Die persönlichen und sächlichen Kosten der Berufsgerichtsbarkeit tragen die Kammern anteilig.
Die Entschädigung für die Mitglieder der Berufsgerichte setzen sie gemeinsam fest.

§ 73

(1) Für das berufsgerichtliche Verfahren einschließlich eines Wiederaufnahmeverfahrens gelten die
nachstehenden Bestimmungen. Ergänzend sind die Bestimmungen des Bremischen
Disziplinargesetzes für das Disziplinarverfahren gegen Beamte entsprechend anzuwenden, soweit
die Eigenart des berufsgerichtlichen Verfahrens nicht entgegensteht.

(2) Ein Anklagevertreter wirkt nicht mit.

§ 74

(1) Beteiligte im berufsgerichtlichen Verfahren sind der Beschuldigte, die Kammer des Beschuldigten
und die Aufsichtsbehörde.

(2) Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens bei einem deutschen Gericht
zugelassenen Rechtsanwalt oder eines Angehörigen seines Berufsstandes als Beistand bedienen.
Das Berufsgericht kann auch andere geeignete Personen als Beistände zulassen.

§ 75

Werden Tatsachen bekannt, die den Verdacht eines Berufsvergehens rechtfertigen, so führt die
Kammer des Beschuldigten die erforderlichen Ermittlungen durch. Sie gibt dem Beschuldigten
Gelegenheit, sich zu allen ihm zur Last gelegten Verfehlungen zu äußern.

§ 76

(1) Hält der Vorstand der Kammer nach dem Ergebnis der Ermittlungen den Beschuldigten eines
Berufsvergehens für hinreichend verdächtig, so kann er bei dem Berufsgericht die Einleitung eines
berufsgerichtlichen Verfahrens beantragen. Antragsberechtigt ist auch die Aufsichtsbehörde. Der
Antrag hat die Tatsachen, in denen ein Berufsvergehen erblickt wird, sowie das wesentliche Ergebnis
der Ermittlungen und die Beweismittel zu enthalten.

(2) Ein Kammerangehöriger kann die Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens gegen sich
selbst beantragen. Der Antrag ist beim Berufsgericht schriftlich zu stellen und hat die ihn
begründenden Tatsachen zu enthalten.

(3) Läßt sich die Kammer im Berufsgerichtsverfahren durch eine nicht dem Vorstand
angehörige Person vertreten, muß der Vertreter die Befähigung zum Richteramt haben.

§ 77

(1) Über die Einleitung des Verfahrens entscheidet der Vorsitzende des Berufsgerichts. Vor der
Entscheidung hat er dem Beschuldigten die Anschuldigungsschrift mitzuteilen und ihm Gelegenheit
zu geben, sich dazu schriftlich oder mündlich zu erklären.

(3) Der Beschluß, das berufsgerichtliche Verfahren einzuleiten, ist unanfechtbar. Der



Beschluß, durch den die Einleitung des Verfahrens abgelehnt wird, ist zu begründen. Gegen den
Beschluß können die Beteiligten (§ 74 Abs. 1) innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung schriftlich
um die Entscheidung des Berufsgerichts nachsuchen; gegen dessen ablehnenden Beschluß können
sie innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Beschwerde bei dem Gerichtshof für die Heilberufe
einlegen.

§ 78

(1) Ist bei der Einleitung des Verfahrens der Sachverhalt genügend geklärt, kann sogleich die
Hauptverhandlung angeordnet werden.

(2) Hält der Vorsitzende weitere Ermittlungen für notwendig, beauftragt er den Untersuchungsführer
mit deren Durchführung.

§ 79

Liegt nach dem Ergebnis der Ermittlungen (§ 78 Abs. 2) ein Berufsvergehen nicht vor oder erscheint
eine berufsgerichtliche Maßnahme wegen geringer Schuld und Tatfolgen als nicht erforderlich, stellt
das Berufsgericht das Verfahren ein. Der Beschluß ist zu begründen und den Beteiligten (§ 74 Abs.
1) zuzustellen. Gegen den Beschluß kann die Kammer oder die Aufsichtsbehörde binnen zwei
Wochen nach Zustellung den Antrag stellen, eine Hauptverhandlung anzuberaumen. Der Antrag
kann bis zum Beginn der Hauptverhandlung zurückgenommen werden.

§ 80

(1) Das Berufsgericht kann ohne Hauptverhandlung durch Beschluß auf Verweis oder Geldbuße bis
zu 1500 Euro erkennen. Vor der Entscheidung sind der Beschuldigte und der Beteiligte, der den
Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens gestellt hat, zu hören.

(2) Gegen den Beschluß können die Beteiligten (Absatz 1 Satz 2) binnen zwei
Wochen nach Zustellung den Antrag stellen, eine Hauptverhandlung anzuberaumen. Wird der Antrag
rechtzeitig gestellt, so gilt der Beschluß als nicht erlassen; andernfalls wirkt der Beschluß als
rechtskräftiges Urteil. § 79 Satz 4 gilt entsprechend.

§ 81

(1) Der Vorsitzende bestimmt den Termin zur Hauptverhandlung.

(2) Zu der Hauptverhandlung sind die Beteiligten (§ 74 Abs. 1) und der Beistand des Beschuldigten
sowie die Zeugen und Sachverständigen, deren Erscheinen der Vorsitzende für erforderlich hält, zu
laden.

(3) Die Vertreter der Kammer und der Aufsichtsbehörde sind befugt, in der Hauptverhandlung ihre
Auffassung darzulegen und Anträge zu stellen.

(4) Der Beschuldigte ist in der Ladung darauf hinzuweisen, dass die Hauptverhandlung auch
stattfinden kann, wenn er nicht erschienen ist.

§ 82

Die Hauptverhandlung ist mit Ausnahme der Urteilsverkündung nicht öffentlich. Das Berufsgericht
kann einzelnen Personen die Anwesenheit gestatten.

§ 82 a

(1) Zum Gegenstand der Urteilsfindung können nur solche Verfehlungen gemacht werden, die in
dem das berufsgerichtliche Verfahren einleitenden Beschluß aufgeführt sind.



(2) Werden der Kammer nach Einleitung eines Berufsgerichtsverfahrens Tatsachen bekannt, die
den Verdacht einer weiteren Verletzung der Berufspflichten durch den Beschuldigten rechtfertigen,
kann der Vorstand der Kammer die Einleitung eines weiteren Berufsgerichtsverfahrens gegen den
Beschuldigten beantragen.

(3) Mehrere gegen einen Beschuldigten eingeleitete Berufsgerichtsverfahren können vom
Berufsgericht für das weitere Verfahren zusammengefaßt werden.

§ 83

Gegen das Urteil des Berufsgerichts können die Beteiligten (§ 74 Abs. 1) innerhalb eines Monats
nach Zustellung beim Berufsgericht schriftlich Berufung einlegen. Die Berufung soll innerhalb eines
Monats nach ihrer Einlegung schriftlich begründet werden.

§ 84

(1) Über die Berufung entscheidet der Gerichtshof für die Heilberufe. Hebt der Gerichtshof für die
Heilberufe die angefochtene Entscheidung auf, kann er in der Sache selbst entscheiden oder die
Sache zur Entscheidung an das Berufsgericht zurückverweisen. Das Berufsgericht ist an die
rechtliche Beurteilung des Gerichtshofes für die Heilberufe gebunden.

(2) Die Entscheidung darf nicht zum Nachteil des Beschuldigten geändert werden, wenn nur der
Beschuldigte oder zu seinen Gunsten die Kammer oder die Aufsichtsbehörde Berufung eingelegt hat.

(3) Für das Verfahren vor dem Gerichtshof für die Heilberufe gelten die §§ 81, 82 und 82 a
entsprechend.

§ 85

Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige Entscheidung abgeschlossenen berufsgerichtlichen
Verfahrens ist unter der Voraussetzung der §§ 70 und 71 Abs. 1 Nr. 1 des Bremischen
Disziplinargesetzes zulässig.

§ 86

(1) Jede Entscheidung in der Hauptsache muß bestimmen, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen
hat. Die Kosten bestehen aus den Gebühren und den Auslagen des Verfahrens.

(2) Die Gebühren hat der Beschuldigte zu tragen. Gebühren werden nur festgesetzt, wenn auf eine
der in § 65 Abs. 1 genannten Maßnahmen erkannt ist. Sie betragen:

im Verfahren des ersten Rechtszuges 325 bis 1000 Euro,

im Berufungsverfahren 500 bis 1500 Euro.

Die Höhe der Gebühr bestimmt das Berufsgericht unter Berücksichtigung der Bedeutung des
Verfahrens, der Schwere des Berufsvergehens sowie der persönlichen Verhältnisse eines
Beschuldigten.

(3) Als Auslagen gelten:

1. Entschädigung oder Vergütung der Zeugen und Sachverständigen,
2. Tagegelder und Reisekosten der Mitglieder des Berufsgerichts bei Geschäften

außerhalb des Sitzes des Berufsgerichts,
3. Portogebühren für Zustellungen und Ladungen und für die auf Antrag

übersandten Ausfertigungen und Abschriften sowie Fernschreib-und
Fernsprechgebühren,

4. Dokumentenpauschalen; § 3 des Gerichtskostengesetzes findet entsprechende
Anwendung.



(4) Der Ersatz der Auslagen des Verfahrens kann ganz oder teilweise auferlegt werden

a) dem Beschuldigten, wenn auf eine der in § 65 Abs. 1 genannten Maßnahmen
erkannt ist oder er Auslagen durch sein Verhalten verursacht hat,

b) dem Antragsteller, wenn er Auslagen durch sein Verhalten verursacht hat oder
oder der Beschuldigte freigesprochen ist.

(5) Wird auf eine der in § 65 Abs. 1 genannten Maßnahmen erkannt, sind die der Kammer
erwachsenen notwendigen Auslagen dem Beschuldigten aufzuerlegen. Wird der Beschuldigte
freigesprochen, sind die ihm erwachsenen notwendigen Auslagen der betreffenden Kammer
aufzuerlegen. Zu den notwendigen Auslagen gehören auch die Kosten der Rechtsvertretung.

§ 87

(1) Die Kosten werden durch den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle festgesetzt.

(2) Über Erinnerungen gegen die Kostenfestsetzung entscheidet das Berufsgericht
für die Heilberufe endgültig.

§ 88

(1) Verweis sowie Entziehung des aktiven und passiven Berufswahlrechts gelten mit der Rechtskraft
der Entscheidung als vollstreckt.

(2) Die Vollstreckung der auf Geldbuße lautenden rechtskräftigen Urteile und Beschlüsse und die
Beitreibung der Kosten wird von dem Vorsitzenden des Berufsgerichts angeordnet. Das Weitere
veranlaßt die zuständige Kammer.

§ 89

Entscheidungen, die durch Rechtsmittel angefochten werden können, müssen eine
Rechtsmittelbelehrung enthalten.

§ 90

(1) Endet die Kammerangehörigkeit eines Beschuldigten und wird aus diesem Grunde ein
berufsgerichtliches Verfahren nicht eingeleitet oder ein bereits eingeleitetes Verfahren eingestellt, so
kann auf Antrag der Kammer des Beschuldigten oder der Aufsichtsbehörde das Berufsgericht ein
Beweissicherungsverfahren durchführen.

(2) Den Umfang des Verfahrens bestimmt das Berufsgericht nach pflichtgemäßem Ermessen, ohne
an Anträge gebunden zu sein. Zeugen sind, soweit nicht Ausnahmen vorgeschrieben oder
zugelassen sind, eidlich zu vernehmen.

(3) Die Kammer, die Aufsichtsbehörde und der Beschuldigte sind an dem Verfahren zu beteiligen.
Ein Anspruch auf Benachrichtigung von den Terminen, die zum Zwecke der Beweissicherung
anberaumt werden, steht dem Beschuldigten nur zu, wenn er sich im Inland aufhält und seine
Anschrift dem Berufsgericht bekannt ist.

(3) Erachtet das Berufsgericht den Zweck des Verfahrens für erreicht, so schließt es das Verfahren
und teilt dieses den Beteiligten mit.

§ 91

Die Behörden des Landes, der Gemeinden sowie der sonstigen der Aufsicht des Landes
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und die Berufsgerichte leisten sich
Rechtshilfe. Die Amtshilfe beurteilt sich nach dem Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetz in der
jeweils geltenden Fassung.





Stand 06/2006


